
An:  
ProReal Secur 2 GmbH  
Bernhard-Nocht-Straße 99 
20359 Hamburg 
service@proreal-secur.de 

 
BESONDERER NACHWEIS MIT SPERRVERMERK 

 
Schuldverschreibungen 

ProReal Secur 2 GmbH 
(WKN A3E5UQ / ISIN DE000A3E5UQ0) 

("ProReal Secur 2 – 6,5%") 

 
1. Wir bestätigen, dass am heutigen Tag in dem für 
 
 

(Name/Firma und Adresse des Anleihegläubigers) 
 
 
 

bei uns bestehenden Depot mit der Nr.:   
 

 Stück Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 

100.000,00 der Schuldverschreibungen ProReal Secur 2 – 6,5% (WKN A3E5UQ / ISIN 

DE000A3E5UQ0) verbucht sind. 

2. Wir bestätigen, dass wir die unter vorstehender Ziffer 1 genannten Schuldverschreibungen bis 
Dienstag, den 19. Mai 2026 um 24:00 Uhr (MEZ) gesperrt halten. 

 
(Name/Firma und Adresse des depotführenden Kreditinstituts) 

 
 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

 

 

 
(Stempel des depotführenden Instituts) 

Bitte beachten:  
• Der Besondere Nachweis mit Sperrvermerk muss der ProReal Secur 2 GmbH spätestens am Tag 

der Gläubigerversammlung in Textform (§ 126b BGB) vorliegen. Anleihegläubiger, die per 
Vollmacht abstimmen, werden gebeten, den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk bis zum 19. 
Mai 2026 (18:00 Uhr MEZ) (i) per Post: ProReal Secur 2 GmbH, Bernhard-Nocht-Straße 99, 
20359 Hamburg, oder (ii) per E-Mail: service@proreal-secur.de zu übermitteln. 

• Gläubiger, die nicht spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung einen Besonderen 
Nachweis mit Sperrvermerk übermittelt bzw. vorgelegt haben oder in anderer Form die Sperrung 
der betreffenden Schuldverschreibungen nachgewiesen haben, sind nicht zur Stimmabgabe 
berechtigt. 

• Auch Gläubiger, die bereits zur Gläubigersammlung am 17. März 2026 einen besonderen 
Sperrvermerk vorgelegt bzw. nachgewiesen haben, müssen für die zweite Gläubigerversammlung 
einen neuen Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk einholen, da der Sperrvermerk in der Regel 
nicht für eine zweite Versammlung gilt. 

mailto:service@proreal-secur.de

